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// Bonussysteme als Baustein der betrieblichen Vergütungsstruktur //

VON HOLGER HEGERMANN

In Zeiten des Fachkräftemangels stehen An-
bieter der ambulanten und stationären Pflege 
besonders mit Krankenhäusern aber auch dem 
Medizinischen Dienst der Krankenkassen im 
Wettbewerb – wer ist der attraktivste Arbeitge-
ber? Die Zeiten wo eine Stellenanzeige in der Ta-
geszeitung geschaltet wurde und die Bewerber 
Schlange standen, sind längst vorüber. 

Es ist da durchaus sinnvoll, Ziele und Wert-
schätzung mit einer Belohnung zu koppeln. Es 
kommt aber immer auf die Ziele und die Inhalte 
an, die mit einem Bonussystem erreicht werden 
sollen. Zu viele individuelle Systeme können sich 
auch negativ auswirken und so kann es schnell 
passieren, dass Mitarbeiter nur an sich denken 
und sich weder mit dem Unternehmen noch 
mit der Unternehmenskultur identifizieren.

Materielle Anreize sind motivations- und bin-
dungsförderlich. Dabei ist es wichtig, dass die 
Bonussysteme an den individuellen Bedürfnis-
sen der Mitarbeiter ausgerichtet sind und als 
fair erlebt werden, um ihre bindende Wirkung 
zu entfalten.

Folgende Faktoren müssen u. a. erfüllt sein: 

>> Die gesteckten Ziele müssen erreichbar 
sein,

>> das Bonussystem bietet einen Anreiz, mehr 
zu leisten,

>> die Regeln zur Ermittlung des Bonus sind 
genau und nachvollziehbar,

>> das Bonussystem schafft klare personalpo-
litische Mehrwerte, die nicht durch admi-
nistrative Mehraufwendungen konterka-
riert werden.

Und hier eine Auswahl an Bonussystemen:

>> Verkehrssicherheit: Wurde ein Unfall 
selbstverschuldet verursacht, z. B. wenn 
die Parklücke mal wieder deutlich zu klein 
ist, erhält der jeweilige Fahrer, abhängig 
vom Umfang des Schadens, weniger oder 
für eine gewisse Zeit keine Prämie.

>> Fuhrpark-Pflege: Bewertet wird die Sau-
berhaltung der Fahrzeuge. Finden sich im-
mer wieder leere Kaffeebecher oder Papier 
vom Frühstücksbrot im Fahrzeug, erhalten 
Ihre Mitarbeiter (einzelne oder das Team) 
keine Prämie. Schließlich ist der Fuhrpark 
das Aushängeschild Ihres Unternehmens 
und das muss grundsätzlich sauber sein.

>> Prämien für neue Ideen/Innovationen und 
deren selbständige Umsetzung: Eine neue 
Idee zu haben muss belohnt werden. Und 
wenn Ihre MitarbeiterInnen z.B. in einem 
Projekt das dann selber noch umsetzen, 
sehr gut – Ziel erreicht!

>> Prämien für wenig Krankentage und Aus-
fälle: Krank sind wir alle Mal. Aber ist man 
immer gleich mehr als eine Woche ar-
beitsunfähig? Umso weniger Krankheits-
tage vorhanden sind, umso höher wird die 
Prämie ausfallen.

>> Prämien für Mitarbeiterakquise: Was gibt 
es besseren, als wenn schon beschäftigte 
Mitarbeiter neue anwerben. Niemand be-
schreibt Ihr Unternehmen besser als Ihre 
Mitarbeiter.  Also, starten Sie eine Aktion 
„Mitarbeiter werben Mitarbeiter“ und 
stellen Sie bei erfolgreicher Beschäftigung 
einer neuen Person eine Geldprämie von 
1 000 Euro in Aussicht.

Team-Bonussysteme ausloben

Individuelle Systeme fördern den Einzelnen 
und diese können sich in der Konsequenz 
zu Einzelkämpfern entwickeln. Wer dieser 
Gefahr aus dem Weg gehen will, stellt Team-
Bonussysteme statt individueller Geld- oder 
Sachwerte in Aussicht. Auf diese Weise ent-
schärfen Sie mögliche Konkurrenzsituatio-
nen effektiv und steigern das „Wir-Gefühl“. 
Damit konzentrieren sich alle Mitarbeiter 
auf das gewünschte Ergebnis und verstehen 
sich  als Teil eines Teams und nicht als Kon-
trahenten.

Tipps vom Praktiker für die Praxis – mit diesem Ansatz präsentiert CAREkonkret die Beitragsreihe „Managementtipps für ambulante Dienste“. 
Autor Holger Hegermann ist Betriebswirt und betreibt den ambulanten Pflegedienst Vacances in Bremen. 
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DIE THEMEN DER REIHE

1.	 Der optimale Mix an Zuwendungen 
und Extras (Ausgabe 24)

2.	 Familienfreundlicher Arbeitgeber – 
steigern Sie Ihre Attraktivität (A. 25)

3.	 Flexible Arbeitszeitmodelle – unter-
nehmerische und persönliche Interes-
sen unter einen Hut bringen (A. 26)

4.	 Gefällt mir: Personalwerbung in sozia-
len Medien

5.	 Bonussysteme als Baustein der be-
trieblichen Vergütungsstruktur

Bonussysteme bergen auch Risiken! 

Bonussysteme können auch falsch verstan-
den werden. So können Mitarbeiter zum 
Beispiel ihr bisheriges Engagement selber 
in Frage stellen – war ich nicht gut genug? 
Wer seine Mitarbeiter in einen zu großen 
Wettbewerb zueinander setzt, riskiert, dass 
seine gut gemeinte Belohnungspolitik nach 
hinten losgeht. Und nicht vergessen sollte 
man auch die nächste Flaute. Das Bonussys-
tem sollte so gesichert sein, dass in schlech-
ten Zeiten keine Bonuszahlung möglich ist. 
Und wann bieten Sie das erste reichhaltige 
Frühstück im Büro oder das kostenlose Obst/
Snacks für Ihre Mitarbeiter an?

n	 Holger Hegermann berät bundesweit 
Einrichtungen der ambulanten Pflege: 
www.vacances-family.de 
 
Außerdem ist er Referent bei den Al-
tenpflege-Kongressen. Dort präsentiert 
die Redaktion der Zeitschrift Häusliche 
Pflege erstmals den eigenständigen 
zusätzlichen Strang „Fokus ambulant“ 
www.ap-kongress.de

VON RALPH WISSGOTT

Hannover // Durch das erste Pflege-
stärkungsgesetz fördert der Gesetz-
geber seit dem 1. Januar 2015 die im 
§ 45 b SGB XI beschriebenen Betreu-
ungs- und Entlastungsleistungen 
durch Pflegedienste. Dazu gehört ge-
mäß der Gesetzesbegründung unter 
anderem auch die Übernahme von 
Fahr- und Begleitdiensten. 

Es geht um die Freistellung

Unterliegen diese Fahrten dem Per-
sonenbeförderungsgesetz (PBefG)? 
Diese Frage ist entscheidend für die 
Kostenübernahme. „Als ein Entgelt 
der beförderten Patienten im Sinne 
der Vorschrift sind Zahlungen der 
gesetzlichen oder privaten Kranken-
versicherung nicht anzusehen, da 
die Patienten in dem Fall nicht – wie 
vom Wortlaut des Gesetzes verlangt 
– unmittelbar selbst die Fahrtkosten 
an das Krankenhaus oder die Heilan-
stalt entrichten (VG Augsburg, Urteil 

vom 4. August 2009 – Az 3 K 08.1669), 
lautet die Antwort einer Anfrage an 
das Bundesministerium für Verkehr. 
Die Quintessenz der Antwort:

■■ Gemäß § 1 Nr. 4 Buchstabe g) 
der Freistellungs-Verordnung 
werden von den Vorschriften 
des PBefG Beförderungen von 
körperlich, geistig oder seelisch 
behinderten Personen mit Kraft-
fahrzeugen zu und von Einrich-
tungen, die der Betreuung dieser 
Personenkreise dienen, freige-
stellt, es sei denn, dass von den 
Beförderten ein Entgelt zu ent-
richten ist. Behinderte Personen 
im Sinne der Vorschrift ist der 
von § 2 Abs. 1 Sozialgesetzbuch 
(SGB) Neuntes Buch (IX) erfasste 
Personenkreis.

■■ Eine weitere Voraussetzung der 
Freistellung ist, dass es sich um 
Beförderungen zu oder von Be-
treuungseinrichtungen für die-
sen Personenkreis handelt. 

■■ Bei der Frage der Entgeltlichkeit 
ist zu beachten, dass Abrech-

nungsmodalitäten, bei denen der 
Beförderte einen Restbetrag einer 
Abrechnung, die auch Entgeltan-
teile für die Beförderung beinhal-
tet, zu tragen hat oder bei denen 
der Beförderte im Außenverhält-
nis Zahlungsverpflichteter ist 
und lediglich im Innenverhältnis 
gegenüber seiner Versicherung 
einen Erstattungsanspruch hat. 

Ferner lässt das Bundesministerium 
für Verkehr verlauten: „Die rechtliche 
Beurteilung im Einzelfall obliegt den 
für den Vollzug des Personenbeförde-
rungsrechts zuständigen Ländern.“

Antrag auf Befreiung

Seit dieser Antwort, stellen wir für be-
ziehungsweise mit unseren Mandan-
ten bei den zuständigen Behörden der 
Kommunen Anträge auf Befreiung 
vom Personenbeförderungsgesetz 
mit unterschiedlichen Ergebnissen. 
Teils wird die Einrichtung komplett 
befreit, in einigen Fällen teilweise 
befreit, manchmal auch nicht. Die 
Praxis zeigt also, dass diese Fahrten 
nicht in allen Fällen, dem Personen-
beförderungsgesetz unterliegen.n 	

n	 Ralph Wißgott, Fachberatung 
für Pflegeeinrichtungen, Winsen 
(Aller), www.uw-b.de 

Städte und Kommunen beurteilen Befreiung unterschiedlich

Personenbeförderungsgesetz: Lassen Sie sich freistellen!
Zu Leistungen der Tagespflege gehört die Beförderung, die 
über die Betreuungs- und Entlastungsleistungen abge-
rechnet werden kann. Der Pflegebedürftige profitiert aber 
nur, wenn das Personenbeförderungsgesetz greift – und 
diesbezüglich entscheidet jede Kommune unterschiedlich.

MUSTERANTRAG FÜR PFLEGEDIENSTE

Sehr geehrte……,

durch das Pflegestärkungsgesetz fördert der Gesetzgeber seit dem 1. Ja-
nuar 2015 die im § 45 b SGB XI beschriebenen zusätzlichen Betreuungs- 
und Entlastungsleistungen. Unter anderem die Übernahme von Fahr- 
und Begleitdiensten, Einkaufs- und Botengänge (Arzt, Post, Apotheke, 
Behörden, Bücherei).
Daher wollen auch wir dem Wunsch und den Bedürfnissen unserer 
Pflegebedürftigen / Kunden nachkommen und somit dem Gesetz ent-
sprechen.
Zudem befördern wir Tagesgäste im Sinne des § 41 SGB XI von ihrer 
Wohnung zur Tagespflege und zurück. 
Für beide Beförderungsarten gilt, dass von den Beförderten selbst direkt 
kein Entgelt zu entrichten ist.
Gemäß § 1  der Frstllgv (Freistellungsverordnung) beantragen wir hier-
mit die Befreiung von den Vorschriften des Personenbeförderungsgeset-
zes.
Laut Freistellungsverordnung zum Personenbeförderungsgesetz § 1 Abs. 
4 Buchstabe e. und g. werden freigestellt:

>> Kranke, aus Gründen der Beschäftigungstherapie oder zu sonstigen 
Behandlungszwecken durch Krankenhäuser oder Heilanstalten mit 
eigenen Kraftfahrzeugen

>> Körperlich, geistig oder seelisch behinderte Personen mir Kraftfahr-
zeugen zu und von Einrichtungen, die der Betreuung dieser Perso-
nenkreise dienen.
 

Wir bitten um verbindliche Auskunft, vielen Dank im Voraus.

Unterschrift


